
Provider- & Domain-Beschaffungs-Vertrag 
 

Zwischen THUNDER-2000 – WEB-PUBLISHING, im folgenden THUNDER-2000 ge-
nannt  

 

Und 

_______________________________ 
im folgenden Kunde  genannt 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Bereitstellung von Speicherplatz von THUNDER-
2000 zur Speicherung einer Web-Site des Kunden und die Einstellung dieser Web-Site in 
das World-Wide-Web sowie die Aktualisierung und Wartung dieser Web-Site nach den 
Vorgaben des Kunden. 

2. Gegenstand dieses Vertrages ist ferner die Einrichtung eines E-Mail-Accounts für den 
Kunden und die Speicherung von E-Mails des Kunden.  

3. Der Kunde wünscht des weiteren die Nutzung einer oder mehrerer Internet-Domains. Ge-
genstand dieses Vertrages ist auch die Anmeldung der vom Kunden gewünschten Do-
mains durch den THUNDER-2000. 

4. Die vom Kunden gewünschten Domains lauten: 

___________________________________.________ 

___________________________________.________ 

___________________________________.________ 

___________________________________.________ 

___________________________________.________ 

___________________________________.________ 



§ 2 
Pflichten des Providers  

1. THUNDER-2000 überlässt dem Kunden die Nutzung von ________ Megabyte (MB) 
Speicherplatz auf einem Server, der zur Speicherung einer Web-Site sowie zur Speiche-
rung von E-Mails geeignet ist. Bei diesem Server handelt es sich nach freiem Ermessen 
von THUNDER-2000 um einen eigenen Server oder um einen virtuellen Server. 

2. Der vertragsgegenständliche E-Mail-Account (§ 1 Abs. 3 dieses Vertrages) 

____ umfasst _____ E-Mail-Adressen unter der Domain _________________.______ 

____ hat die E-Mail-Adresse __________________@_______________._____ 

3. THUNDER-2000 trägt dafür Sorge, dass die gemäß § 2 Abs. 5 dieses Vertrages gespei-
cherte Web-Site des Kunden im World-Wide-Web weltweit abrufbar ist und, dass der 
Kunde in der Lage ist, die gemäß § 2 Abs. 5 dieses Vertrages gespeicherten E-Mails 
weltweit über das Internet abzurufen.  

4. Um dem Kunden den jederzeitigen Zugriff auf die gemäß § 2 Abs. 5 dieses Vertrages ge-
speicherten E-Mails und die gleichfalls gemäß § 2 Abs. 5 gespeicherte Web-Site zu er-
möglichen, vergibt der THUNDER-2000 einen Benutzernamen und ein Passwort an den 
Kunden. Aus Sicherheitsgründen gibt THUNDER-2000 dem Kunden zudem die Mög-
lichkeit, sein Passwort zu ändern. 

5. THUNDER-2000 wird sich bemühen, den vertragsgegenständlichen E-Mail-Account ge-
gen den Zugriff unbefugter Dritter zu schützen und zu verhindern, dass die E-Mail-
Kommunikation des Kunden durch Dritte überwacht wird. Eine Gewähr dafür, dass die E-
Mail-Kommunikation unbefugten Dritten nicht zur Kenntnis gelangt, kann THUNDER-
2000 indes nach dem derzeitigen Stand der Datensicherheit im World-Wide-Web nicht 
übernehmen. 

6. THUNDER-2000 ist nicht berechtigt, die  E-Mail-Kommunikation des Kunden zu über-
wachen oder zu kontrollieren. 

7. THUNDER-2000 verpflichtet sich zur Prüfung, ob die vom Kunden gemäß § 1 Abs. 5 
dieses Vertrages gewünschten Domains bereits an Dritte vergeben sind.  

8. Falls die Prüfung gemäß § 2 Abs. 11 dieses Vertrages ergibt, dass die vom Kunden ge-
wünschten Domains noch nicht an Dritte vergeben sind, wird der THUNDER-2000 un-
verzüglich die Registrierung der Domains beantragen. Die Anträge sind für Domains mit 
der Endung "de" an die DENIC e.G. und für Domains mit den Endungen "com", "net" o-
der "org" an die Network Solutions, Inc. zu richten.  

9. Falls die Prüfung gemäß § 2 Abs. 11 dieses Vertrages ergibt, dass die vom Kunden ge-
wünschten Domains bereits an Dritte vergeben sind, wird THUNDER-2000 den Kunden 
hiervon unterrichten. Weitergehende Verpflichtungen hinsichtlich der bereits vergebenen 
Domains hat THUNDER-2000 nicht. 

10. Rückfragen, die THUNDER-2000 nach der Domain-Anmeldung (§ 2 Abs. 12 dieses Ver-
trages) von den Vergabestellen (DENIC e.G. bzw. Network Solutions, Inc.) erhält, wird 
THUNDER-2000 zügig und in Abstimmung mit dem Kunden beantworten. Den Erfolg 



der Anmeldung, d.h. die tatsächliche Registrierung der Domains schuldet THUNDER-
2000 nicht. 

§ 3 
Pflichten des Kunden 

1. Sollte es bei der Nutzung des Servers gemäß § 2 Abs. 5 dieses Vertrages zu Störungen 
kommen, so wird der Kunde den Provider von diesen Störungen unverzüglich in Kenntnis 
setzen. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Zugangsdaten gemäß § 2 Abs. 8 dieses Vertrages gegen-
über unbefugten Dritten geheim zu halten. Insbesondere sind Benutzername und Passwort 
so aufzubewahren, dass der Zugriff auf diese Daten durch unbefugte Dritte unmöglich ist, 
um einen Missbrauch des Zugangs durch Dritte auszuschließen. 

3. Der Kunde ist nur dann dazu berechtigt, den vertragsgegenständlichen Speicherplatz ei-
nem Dritten teilweise oder vollständig, entgeltlich oder unentgeltlich zur Nutzung zu ü-
berlassen, wenn THUNDER-2000 einer solchen Nutzungsüberlassung an Dritte schriftlich 
zustimmt. 

4. Der Kunde versichert, dass er keine Inhalte auf dem vertragsgegenständlichen Speiche r-
platz speichern und in das Internet einstellen wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung 
oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Vereinbarungen mit Dritten verstößt. Darüber 
hinaus verpflichtet sich der Kunde, lediglich solche Inhalte auf dem vertragsgegenständli-
chen E-Mail-Account (§ 1 Abs. 3 dieses Vertrages) zu speichern und per E-Mail zu über-
mitteln, die nicht gegen geltendes Recht oder Vereinbarungen mit Dritten verstoßen. 

5. Der Kunde verpflichtet sich, THUNDER-2000 von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art 
freizustellen, die aus der Rechtswidrigkeit von Inhalten resultieren, die der Kunde auf dem 
vertragsgegenständlichen Speicherplatz gespeichert hat. Die Freistellungsverpflichtung 
umfasst auch die Verpflichtung, THUNDER-2000 von Rechtsverteidigungskosten (z.B. 
Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen. 

6. Die Freistellungsverpflichtung des Kunden gemäß § 3 Abs. 6 dieses Vertrages gilt auch 
für Ansprüche Dritter gleich welcher Art, die aus der Rechtswidrigkeit von Inhalten resul-
tieren, die der Kunde auf dem vertragsgegenständlichen E-Mail-Account (§ 1 Abs. 3 die-
ses Vertrages) gespeichert bzw. über diesen E-Mail-Account an Dritte übermittelt hat. 

7. Sollten Dritte gegen den Kunden Ansprüche auf Änderung, Löschung oder Übertragung 
einer oder mehrerer der vertragsgegenständlichen Domains - gleich aus welchem Rechts-
grund - geltend machen, ist der Kunde verpflichtet, THUNDER-2000 hiervon unverzüg-
lich zu unterrichten. Dasselbe gilt von behördlichen Maßnahmen gleich welcher Art, die 
aus der Verwendung einer oder mehrerer der vertragsgegenständlichen Domains resultie-
ren. 

8. Der Kunde verpflichtet sich, die Geschäftsbedingungen und die Vergabebestimmungen 
der DENIC e.G. bzw. der Network Solutions, Inc. anzuerkennen. Die Geschäftsbedingun-
gen und Vergabebestimmungen der DENIC e.G. bzw. der Network Solutions, Inc. sind im 
Internet über www.denic.de bzw. www.networksolutions.com abrufbar. 

9. Für die Eintragung der Domains bei der DENIC e.G. bzw. bei Network Solutions, Inc. ist 
eine natürliche Person als allgemeiner Ansprechpartner - "Admin-C" - für Rückfragen an-



zugeben. Nach den Vergabebestimmungen der DENIC e.G. muss der "Admin-C" in der 
Organisation angesiedelt sein, für die die jeweilige Domain eingetragen wird, und in 
Deutschland seinen allgemeinen Gerichtsstand haben. Der "Admin-C" ist nach den Ver-
gabebestimmungen der DENIC e.G. für die Domain rechtlich verantwortlich, wenn der 
Kunde nicht oder nicht mehr existiert oder in Deutschland keinen allgemeinen Gerichts-
stand hat. 

10. ______  Als Admin-C soll für sämtliche Domains gemäß § 1 Abs. 5 diese Vertrages die 
in § 3 Abs. 11 dieses Vertrages genannte Person eingetragen werden. 

______  Als Admin-C sollen für die Domains gemäß § 1 Abs.5 diese Vertrages die in § 3 
Abs. 12 dieses Vertrages genannten Personen eingetragen werden. 

11. Als Admin-C soll für sämtliche Domains gemäß § 1 Abs. 5 diese Vertrages eingetragen 
werden: 

Vor- und Zuname: __________________________________ 

Straße, Hausnummer: __________________________________ 

Postleitzahl, Ort: __________________________________ 

Telefon: __________________________________ 

Telefax: __________________________________ 

E-Mail: __________________________________ 

NIC-Handle: __________________________________ 

12. Als Admin-C sollen eingetragen werden: 

____ Admin-C für die Domains: 

_____________________________.________ 

_____________________________.________ 

_____________________________.________ 

_____________________________.________ 

 

Vor- und Zuname: __________________________________ 

Straße, Hausnummer: __________________________________ 

Postleitzahl, Ort: __________________________________ 

Telefon: __________________________________ 



Telefax: __________________________________ 

E-Mail: __________________________________ 

NIC-Handle: __________________________________ 

 

____ Admin-C für die Domains: 

_____________________________.________ 

_____________________________.________ 

_____________________________.________ 

_____________________________.________ 

 

Vor- und Zuname: __________________________________ 

Straße, Hausnummer: __________________________________ 

Postleitzahl, Ort: __________________________________ 

Telefon: __________________________________ 

Telefax: __________________________________ 

E-Mail: __________________________________ 

NIC-Handle: __________________________________ 

 

____ Admin-C für die Domains: 

_____________________________.________ 

_____________________________.________ 

_____________________________.________ 

_____________________________.________ 

 

Vor- und Zuname: __________________________________ 

Straße, Hausnummer: __________________________________ 



Postleitzahl, Ort: __________________________________ 

Telefon: __________________________________ 

Telefax: __________________________________ 

E-Mail: __________________________________ 

NIC-Handle: __________________________________ 

  

§ 4 
Sperrung von Inhalten; Sperrung des E-Mail-Accounts 

1. Wenn und soweit der Kunde den vertragsgegenständlichen Speicherplatz entgegen der 
Zusicherung gemäß § 3 Abs. 5 dieses Vertrages zur Speicherung rechtswidriger Inhalte 
nutzt, ist THUNDER-2000 berechtigt, den Zugriff auf diese Inhalte über das World-Wide-
Web durch geeignete Maßnahmen zu sperren. Dies gilt auch, wenn und soweit der Kunde 
den vertragsgegenständlichen E-Mail-Account entgegen der Zusicherung gemäß § 3 Abs. 
5 dieses Vertrages zur Speicherung bzw. Übermittlung rechtswidriger Inhalte nutzt. 

2. Wenn und soweit der Kunde den vertragsgegenständlichen Speicherplatz entgegen der 
Zusicherung gemäß § 3 Abs. 5 dieses Vertrages zur Speicherung rechtswidrige r Inhalte 
nutzt, ist THUNDER-2000 berechtigt, den Namen und die ladungsfähige Anschrift des 
Kunden Dritten mitzuteilen, um auf diese Weise behördliche und gerichtliche Maßnahmen 
gegen den Kunden zu ermöglichen. Dies gilt auch, wenn und soweit der Kunde den ver-
tragsgegenständlichen E-Mail-Account zur Speicherung bzw. Übermittlung rechtswidriger 
Inhalte nutzt. 

§ 5 
Vergütung 

1. Die Parteien vereinbaren eine monatliche Pauschalvergütung nach Maßgabe des nachfo l-
genden Absatzes 2 

2. Der Kunde verpflichtet sich, an den Provider eine monatliche Pauschalvergütung von 

_____ € inkl. 16 % Mehrwertsteuer zu zahlen.  

Die Pauschalvergütung umfasst alle Leistungen des Providers gemäß §§ 1 und 2 dieses 
Vertrages. 

3. Der Provider ist berechtigt, die Vergütung für die von ihm angebotenen Leistungen nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) erstmalig sechs Monate nach Abschluss dieses Vertrages 
zu erhöhen. Zu weiteren Erhöhungen der Vergütung gemäß § 315 BGB ist der Provider 
berechtigt, wenn die letzte Preiserhöhung mindestens sechs Monate zurückliegt. 



§ 6 
Zahlungsmodalitäten 

1. Der Provider wird dem Kunden die vertraglich geschuldete Vergütung  

______ monatlich 

______ vierteljährlich 

______ halbjährlich 

______ jährlich 

in Rechnung stellen. Die Rechnungen sind jeweils innerhalb von acht Werktagen zur Zah-
lung fällig. 

2. Gerät der Kunde mit der Zahlung fälliger Rechnungen in Verzug, ist THUNDER-2000 
nach Mahnung berechtigt, Verzugszinsen mit 3 % über dem Diskontsatz zu berechnen. 
Jede Mahnung wird mit € 5 zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Geltendmachung weiterer 
Verzugsansprüche des Providers, insbesondere der Nachweis eines höheren Zinsschadens 
ist nicht ausgeschlossen. 

§ 7 
Gewährleistung und Haftung 

1. Für Mängel seiner Leistungen gemäß den §§ 1 und 2 dieses Vertrages haftet der Provider 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 

2. Der Provider haftet nicht für die Funktionsfähigkeit der Telefonleitungen zu seinem Ser-
ver, bei Stromausfällen und bei Ausfällen von Servern, die nicht in seinem Einflussbe-
reich stehen. 

3. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Provider nur bei Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten (Kardinalpflichten). Im Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außer-
vertragliche Haftung des Providers auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die 
Haftungsbeschränkung gilt auch im Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen des 
Providers. 

4. Der Provider übernimmt keine Haftung für die im Internet angebotenen Inhalte sowie für 
Schäden, die aus deren Nutzung resultieren. 

§ 8 
Laufzeit, Kündigung 

1. Der Provider-Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Partei-
en durch schriftliche Erklärung gekündigt werden, und zwar mit einer Frist von  

____ Tagen / Wochen zum Monatsanfang / Monatsende (nicht zutreffendes streichen). 

2. Ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt den Parteien unbenommen. 



3. Ein wichtiger Grund zur Kündigung dieses Vertrages liegt für den Provider insbesondere 
dann vor, wenn 

• der Kunde seine Verpflichtungen gemäß § 3 dieses Vertrages nachhaltig ve r-
letzt;  

• der Kunde trotz Mahnung und Fristsetzung seiner Verpflichtung zur Zahlung 
gemäß §§ 4 und 5 dieses Vertrages nicht nachkommt.  

4. Nach Beendigung dieses Vertrages ist THUNDER-2000 verpflichtet, alle Erklärungen zu 
unterzeichnen, die der Kunde benötigt, um Änderungen an den vertragsgegenständlichen 
Domain-Eintragungen bei der DENIC e.G. bzw. der Network Solutions, Inc. vorzuneh-
men. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Erklärungen von THUNDER-2000 benötigt 
werden, um Änderungen an den Angaben zum technischen Ansprechpartner ("Tech-C"), 
an den eingetragenen Name Servern, am Zonenverwalter ("Zone-C") sowie an der Rech-
nungsanschrift ("Billing Contact") vorzunehmen. 

5. Die Verpflichtungen von THUNDER-2000 gemäß § 8 Abs. 4 dieses Vertrages bestehen 
erst nach Beendigung dieses Vertrages, wenn der Kunde sämtliche Zahlungsverpflichtun-
gen aus diesem Vertrag vollständig erfüllt hat. 

§ 9 
Schlussbestimmungen 

1. Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. 

2. Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, wird für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zu-
sammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, die Stadt Riedlingen als Gerichts-
stand vereinbart. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch 
einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übri-
gen unberührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt eine Regelung, die dem 
am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den betreffenden 
Punkt bedacht hätten. Entsprechendes gilt für Lücken dieses Vertrages. 

 

__________________________________ 
Ort, Datum 

 

 

____________________________________ _________________________________ 
Unterschrift THUNDER-2000 Unterschrift Kunde 


